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1 Einleitung

In den vergangenen ein bis zwei Jahrzehnten standen im Mittelpunkt der fach-
lichen Debatten über die Professionalisierung der Frühen Bildung vor allem die 
Fachkräfte und deren Kompetenzentwicklung. Ausdruck dieser Diskurse waren 
die Bestrebungen um die Akademisierung des Arbeitsfeldes. Mehr und mehr 
setzt sich jedoch inzwischen die Erkenntnis durch, dass die Professionalisierung 
der Fachkräfte auch der Professionalisierung der Stützsysteme bedarf. Eine 
Fokussierung auf die Aus- und Weiterbildung und damit auf die Professionalität 
der Fachkräfte scheint mit der beschleunigten Veränderungsdynamik nicht 
mehr Schritt halten zu können. Vielmehr bedarf es entsprechender struktureller 
Vorkehrungen bei den Kitas und Trägern, etwa einer systematischen Qualitäts-, 
Personal- und Organisationsentwicklung.

Gerade in dieser Hinsicht kommt der Fachberatung als „personenbezogene, 
strukturentwickelnde, soziale Dienstleistung“ (Irskens 2007, S. 302) eine große 
Bedeutung – im Sinne eines „Unterstützungssystems und Steuerungsinstruments“ 
(Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge 2012, S. 2) – zu. Die gesetzli-
chen Regelungen auf Bundesebene zur Fachberatung für Kindertageseinrichtun-
gen finden sich im Sozialgesetzbuch VIII und sind dort in die Verantwortung der 
Träger der öffentlichen Jugendhilfe gestellt. Gemäß § 72 Abs. 3 SGB VIII haben die 
„Träger der öffentlichen Jugendhilfe (…) Fortbildung und Praxisberatung für die 
Mitarbeiter des Jugendamtes und des Landesjugendamtes sicherzustellen. Diese 
Verpflichtung gilt nach § 74 Abs. 5 SGB VIII auch für Träger der freien Jugendhilfe, 
und diese sind nach Maßgabe von § 74 Abs. 6 finanziell zu fördern“ (Beitzel 2014, 
S. 12). „Insofern obliegt den Trägern der öffentlichen Jugendhilfe Verantwortung 
für die angemessene Versorgung aller Einrichtungen ihres Zuständigkeitsberei-
ches mit Fachberatung – unabhängig von deren Trägerschaft“ (Preissing u. a. 
2016, S. 281).

Vor diesem Hintergrund wird im Folgenden der Frage nachgegangen, inwiefern 
Fachberatung in den Ausführungsgesetzen und Verordnungen der Bundesländer 
verankert ist und welche Regelungen zu Aufgaben und Funktionen – in welchem 
Detailierungsgrad und mit welcher Verbindlichkeit – vorliegen.
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2 Methodisches Vorgehen

Zur Analyse wurden die zum Stichtag 01.08.2020 öffentlich zugänglichen Ausfüh-
rungsgesetze zum SGB VIII, Verordnungen sowie Rahmenverträge gesammelt 
und inhaltsanalytisch ausgewertet (Döring/Bortz 2016, S. 541). Dabei wurden in 
Anlehnung an bisherige Untersuchungen (Preissing u. a. 2016; Weidmann 2017) 
folgende – sowohl deduktiv als auch induktiv entwickelte – Codes vergeben: 
Zuständigkeit für Fachberatung, Inanspruchnahme von Fachberatung, Adres-
satinnen und Adressaten von Fachberatung, Aufgaben und Tätigkeitsfelder von 
Fachberatung, Fachberatungsressourcen sowie Qualifikation von Fachberatung.
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3 Fachberatung in den Länderregelungen

Zunächst wurde untersucht, in welchen Gesetzen, Verordnungen und Rahmen-
verträgen Fachberatung benannt wird. Dabei zeigte sich, dass in 15 der 16 Bundes-
länder in mindestens einem analysierten Dokument der Begriff „Fachberatung“ 
oder ein vergleichbarer Begriff vorkommt.

In der Regel wird der Begriff „Fachberatung“ verwendet, in Bayern und 
 Bremen werden Ziele und Methoden einer „Beratung“, die dem Tätigkeitsfeld 
der  Fachberatung entspricht, beschrieben. Lediglich in den Dokumenten von 
 Baden-Württemberg finden sich keine entsprechenden Begrifflichkeiten (siehe 
Tabelle).

3.1 Zuständigkeit für Fachberatung

In fast allen Bundesländern finden sich Aussagen über die Zuständigkeit für Fach-
beratung auf den verschiedenen Steuerungsebenen wie Länder, Kommunen, 
Träger und Verbände (siehe Tabelle). Regelungen zur Zuständigkeit beziehen 
sich dabei auf die Bereitstellung des Fachberatungsangebots, auf die Finanzie-
rungsmodalitäten sowie die Qualifikation und Fortbildung der Fachberaterinnen 
und Fachberater.

Bereitstellung des Fachberatungsangebots
Dreizehn Bundesländer treffen Aussagen zur Zuständigkeit für die Bereitstel-
lung des Fachberatungsangebots (ausgenommen BW, HB, SL). Dabei werden 
in den Landesregelungen die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe, die 
Kita-Träger und teils die Dach- und Spitzenverbände als zuständig für die Bereit-
stellung des Fachberatungsangebots genannt. In einigen Fällen wird zudem 
der überörtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe als zuständige Stelle für 
Fachberatung aufgelistet (NW, SN, TH). Drei Länder legen fest, dass die Träger 
der öffentlichen Jugendhilfe nur dann aktiv werden, wenn von anderer Seite 
kein Fachberatungsangebot bereitgestellt wird (MV, NI, TH). In Berlin (wegen 
Kita-Eigenbetriebsstruktur; § 10 Abs. 10 KitaFöG) und in Hamburg (§ 15 Abs. 1 LRV) 
sind ausschließlich die Kita-Träger für das Angebot von Fachberatung und für den 
Zugang dazu zuständig.

Finanzierungsmodalitäten
Zuständigkeiten für die Finanzierung der Fachberatung sind bei neun Bundeslän-
dern zu finden (BE, HH, HE, NI, NW, RP, SH, ST, TH). Dabei werden in fünf Ländern 
Aufwendungen der Betriebskosten, zumeist in Form von Personalkosten, für die 
Inanspruchnahme der Fachberatung aufgezeigt (BE, HH, NI, NW, RP). Andere 
Bundesländer beschreiben, teils ergänzend zu den Personalkosten, die finanzielle 
Unterstützung des Landes (HE, NW, ST, TH).
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Zu den Personalkosten, d.h. den „angemessenen Aufwendungen des Trägers der 
Einrichtung“ (§ 12 Abs. 1 KTagStG RP), zählt neben der Vergütung (inklusive Arbeit-
geberanteil) auch die Inanspruchnahme der Fachberatung (ebd.). Diese wird in 
Nordrhein-Westfalen mit der Finanzierung aus dem „Kindpauschalen budget“ 
über Personalkraftstunden ermöglicht (§ 28 Abs. 4 KiBiz), in Niedersachsen kann 
mit Beginn des Kita-Jahrs 2021/2022 ein Teil der Finanzmittel für Personal-
ausgaben für Fachberatung verwendet werden (§ 18a Abs. 2 KiTaG). Hamburg 
macht darüber hinaus konkrete Angaben zu den spezifischen Fachberatungs-
kapazitäten und Kosten je Fachberatungsstelle (Anl. 3 LRV HH).

Neben der finanziellen Aufwendung aus dem Kindpauschalenbudget gewährt 
das Land Nordrhein-Westfalen dem Jugendamt „einen Zuschuss zur Förderung 
der qualifizierten Fachberatung von Kindertageseinrichtungen“ (§ 47 Abs. 1 
KiBiz). Ähnliche Regelungen finden sich in Hessen. Hier erhalten die Träger von 
Fachberatung vom Land Hessen eine finanzielle Förderung. Diese ist geknüpft an 
Bedingungen wie der Orientierung der Beratung am Bildungs- und Erziehungs-
plan sowie an Qualifikationsanforderungen (§ 32b Abs. 1 HKJGB). Und schließlich 
gewährt das Land Sachsen-Anhalt für einen Zeitraum von drei Jahren jedem 
örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe Finanzmittel zur Ausweitung der 
pädagogischen Fachberatung (§ 22 Abs. 3 KiFöG).

Qualifizierung und Fortbildung
Regelungen zur Zuständigkeit für die Qualifizierung der Fachberatung existieren 
in zwei Bundesländern, in Thüringen und Sachsen. Thüringen bietet Fortbildungs-
veranstaltungen für Fachberaterinnen und Fachberater an, insbesondere, wenn sie 
Kindertageseinrichtungen unterstützen und begleiten, die Kinder mit besonderem 
Förderbedarf betreuen (§ 19 Abs. 2 ThürKitaG). In Sachsen ist die Zuständigkeit für 
die Qualifizierung und Weiterentwicklung der Fachberatung Aufgabe des Landes-
jugendamtes (§ 21 Abs. 3 SächsKitaG). Die fachliche Fortbildung der Fachberatung 
soll dabei jährlich mindestens 40 Stunden umfassen (§ 6 SächsQualiVO).

3.2 Inanspruchnahme von Fachberatung

In den Regelungen werden nicht nur Aussagen dazu getroffen, wer Fachberatung 
bereitstellen und wer dafür zuständig sein soll, sondern auch dazu, wer Fachbera-
tung in Anspruch nehmen kann. In sechs Ländern liegt die Verantwortung für die 
tatsächliche Nutzung der Fachberatung bei den Fachkräften (BE, BB, HB, NW, SL, 
SH), jedoch mit unterschiedlichem Verpflichtungsgrad. So heißt es im Saarland, 
dass es jeder Kindertageseinrichtung „möglich sein [soll], ihre Arbeit von einer 
Fachberatung begleiten zu lassen“ (§ 12 Abs. 6 VO-SKBBG); in Bremen sollen sich 
die Fachkräfte durch die Wahrnehmung von Beratungsangeboten weiterbilden 
(§ 10 Abs. 5 BremKTG).

Deutlich verbindlicher geregelt ist die Inanspruchnahme von Fachberatung 
in Schleswig-Holstein, Berlin und Brandenburg. In Schleswig-Holstein haben 
die „pädagogischen Kräfte der Kindertageseinrichtungen (…) an Fach beratung 
teilzunehmen“ (§ 19 Abs. 1 KitaG); in Berlin gehört die Teilnahme an Fachberatung 
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zu „den Aufgaben der Fachkräfte“ (§ 10 Abs. 4 KitaFöG); in Brandenburg sind die 
Fachkräfte verpflichtet, zur fachlichen Weiterentwicklung „Beratungsangebote 
anzunehmen“ (§ 13 Abs. 2 KitaPersV). In Brandenburg und Schleswig-Holstein wird 
die Nutzung von Fachberatung durch Freistellungsregelungen unterstützt, indem 
die Träger dazu verpflichtet werden, „die pädagogischen Kräfte in angemesse-
nem Umfang und soweit es die dienstlichen Belange zulassen (…) freizustellen“ 
(§ 19 Abs. 1 KitaG).

3.3 Adressatinnen und Adressaten von Fachberatung

In den Landesregelungen werden verschiedene Adressatinnen und Adressaten 
von Fachberatung benannt: In allen Bundesländern werden die Fachkräfte und/
oder Teams, in fünf Ländern auch die Träger adressiert (BE, HH, HE, NW, TH). Ver-
einzelt werden Leitungskräfte (BB, HH) sowie die Kinder bzw. deren Eltern (TH) 
genannt.

In erster Linie sind also die Fachkräfte und Mitarbeitenden die direkten Adres-
satinnen und Adressaten von Fachberatung, deren Aufgabe wie folgt gesehen 
wird: „[Die Fachberatung] unterstützt und berät das pädagogische Fachpersonal“ 
(§ 10 Abs. 10 KitaFöG) und „erarbeitet [mit den Fachkräften] das notwendige Fach-
wissen“ (§ 11 Abs. 2 ThürKitaG). Die Fachberatung soll die Kindertageseinrichtun-
gen begleiten (§ 12 Abs. 6 VO SKBBG), diese „kontinuierlich über die pädagogische 
Arbeit nach den Grundzügen und Prinzipien des Bildungs- und Erziehungsplans“ 
(§ 32b Abs. 1 HKJGB) beraten und damit „Bestandteil der Qualitätssicherung und 
-entwicklung jeder Kindertageseinrichtung“ (§ 21 Abs. 3 SächsKitaG) sein.

Träger als Leistungsempfänger von Fachberatung benennen dagegen lediglich 
fünf Länder (BE, HH, HE, NW, TH). In diesen Ländern berät die Fachberatung die 
Träger zur „konzeptionellen und strukturellen Weiterentwicklung der Tagesein-
richtung“ (§ 10 Abs. 10 KitaFöG) und unterstützt sie bei der „Weiterentwicklung der 
Qualität der frühkindlichen Bildung, Erziehung und Betreuung“ (§ 11 Abs. 2 ThürKi-
taG). Und schließlich zählt die Beratung der Träger zu „wirtschaftlichen, organi-
satorischen und baulichen Fragen“ (Anl. 3 LRV HH) zu ihrem Aufgabenspektrum.

Kinder bzw. deren Eltern werden lediglich in Thüringen explizit als Adressaten 
benannt. Hier unterstützt die Fachberatung die Familien der Kinder mit erhöhtem 
Förderbedarf bei der Auswahl der geeigneten Kindertageseinrichtung (§ 4 Abs. 3 
ThürKitaVO).

3.4 Aufgaben und Tätigkeitsfelder von Fachberatung

Ausführungen zu den Aufgaben von Fachberaterinnen und Fachberatern finden 
sich in dreizehn Ländern (ausgenommen: BW, RP, SH). Die Spannbreite der Auf-
gaben ist groß, sie reicht von der Unterstützung, Beratung und Qualifizierung 
der Fachkräfte bis hin zur Qualitätssicherung und -entwicklung. In quantitativer 
Hinsicht liegt der Aufgabenschwerpunkt in der Beratung, Begleitung und Unter-
stützung der pädagogischen Mitarbeitenden.
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Unterstützung, Beratung und Begleitung der pädagogischen 
Mitarbeitenden
Die (fachliche) Beratung, Unterstützung und Begleitung des pädagogischen 
Personals und der Leitungskräfte wird in acht Ländern als Aufgabe genannt (BE, 
HH, HE, MV, NI, NW, SL, TH). Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen verweisen 
dabei explizit auf eine „fachliche“ (§ 11 KiTaG, § 6 Abs. 1 KiBiz) Beratung der Fach-
kräfte und Träger.

Eine Trennung von Beratung und Dienst- und Fachaufsicht ist lediglich in Thü-
ringen (§ 4 Abs. 6 ThürKitaVO) und Schleswig-Holstein (§ 20 Abs. 2 Kita-Reform-
Gesetz) vorgesehen. Diesbezüglich gilt in Schleswig-Holstein eine Übergangs-
regelung: Ab Inkrafttreten des Kita-Reform-Gesetzes bis zum 31.07.2025 haben 
die Träger die Möglichkeit, pädagogische Fachberatung entsprechend § 20 
Abs. 2 anzupassen und sie von der Dienst- und/oder Fachaufsicht zu entbinden 
(§ 57 Abs. 3 ebd.).

Beratungsinhalte und -themen sind vielfältig und in Hamburg „nach Bedarf 
zu pädagogischen und organisatorischen Fragestellungen zu leisten“ (Anl. 3 
LRV HH). Sie reichen von der Beratung der pädagogischen Mitarbeitenden „in 
allen für die Qualität der Arbeit bedeutsamen Fragen“ (§ 10 Abs. 10 KitaFöG), 
„einschließlich der konzeptionellen und strukturellen Weiterentwicklung“ 
(§ 6 Abs. 1 KiBiz), bis hin zu spezifischen Themen, wie etwa „zur umfassenden 
Einbeziehung der Eltern in Fragen der Bildung und Erziehung ihrer Kinder“ (§ 4 
Abs. 4 ThürKitaVO).

Thüringen nennt die Rolle von Wissensvermittlung und Wissenstransfer in 
den Beratungs- und Unterstützungsprozessen. Demnach erarbeitet die Fach-
beratung „das notwendige Fachwissen mit den pädagogischen Fachkräften und 
unterstützt sie beim Transfer der Erkenntnisse in die Praxis“ (§ 11 Abs. 2 ThürKitaG). 
Eine Möglichkeit der Unterstützung von Fachkräften bietet die Bereitstellung 
von „angebots- und trägerübergreifenden Arbeitshilfen“ (§ 6 Abs. 1 KiBiz). Hier-
auf  verweisen zwei Länder, Hamburg und Nordrhein-Westfalen.

Qualifizierung von Fachkräften
Eine weitere Aufgabe von Fachberatung bezieht sich auf die „Organisation und 
Durchführung von Fortbildungen“ (§ 4 Abs. 4 ThürKitaVO; vgl. auch BB, HH, MV, 
NW). So soll über Fortbildung und Praxisberatung „die berufliche Eignung der 
Mitarbeiter aufrechterhalten und weiterentwickelt“ (§ 10 Abs. 4 KitaG) oder zur 
„Qualitätssicherung und -entwicklung der pädagogischen Arbeit“ (§ 6 Abs. 1 KiBiz) 
beigetragen werden. „Beratung einschließlich Fort- und Weiterbildung ist nach 
Bedarf zu pädagogischen und organisatorischen Fragestellungen zu leisten“ 
(Anl. 3 LRV HH). Hierzu zählt Hamburg u. a. die Themen Konzeptentwicklung, 
Sprachförderung und Umwelterziehung (ebd.). Mecklenburg-Vorpommern for-
dert, die Themen Kinderschutz und Frühe Hilfen zu berücksichtigen (§ 17 Abs. 2 
KiföG).

Beratung der Träger
Aufgaben in Bezug auf die Träger werden lediglich für vier Länder formuliert, 
wobei in diesen Fällen die Qualitätssicherung im Vordergrund steht (BE, HH, 
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NW, TH). So unterstützt Fachberatung die Träger bei der Qualitätssicherung und 
-entwicklung (§ 11 Abs. 2 ThürKitaG, § 6 Abs. 1 KiBiz) und berät sie zur „konzeptio-
nellen und strukturellen Weiterentwicklung der Tageseinrichtungen“ (§ 10 Abs. 10 
KitaFöG) sowie zur „Sicherstellung und Weiterentwicklung des Leistungsangebots 
(und) zum Ausbau der Betreuungsplätze“ (§ 6 Abs. 1 KiBiz).

Zudem berät die Fachberatung den/die Träger zu Fragen der „Betriebsführung 
der baulichen, räumlichen und sächlichen Ausstattung“ (§ 4 Abs. 5 ThürKitaVO). 
Und schließlich soll Fachberatung die „Träger (…) über fachpolitische Entwicklun-
gen und Regelungsänderungen“ (§ 6 Abs. 1 KiBiz) informieren. Fachberaterinnen 
und Fachberater vertreten darüber hinaus die Trägerinteressen in Gremien und 
unterstützen den Träger bei der „Umsetzung fachpolitischer Ziele sowie der 
Einführung neuer Angebotsformen“ (Anl. 3 LRV HH).

Qualitätsentwicklung und -sicherung
Qualitätsentwicklung und -sicherung gehört in fünf Ländern (BE, HH, NW, SN, 
TH) zu den Aufgaben der Fachberatung bzw. soll in zwei Ländern durch „Bera-
tung“ gewährleistet werden (BY, HB). Die einzelnen Regelungen können 
danach unterschieden werden, ob die Qualität in den Kindertageseinrichtun-
gen durch die Fachberatung sichergestellt werden soll oder ob die Fachbera-
tung durch Beratung und Unterstützung zur Qualitätsentwicklung beiträgt. 
Dabei  werden in Bezug auf die Qualitätssicherung überwiegend die Träger 
adressiert.

Qualitätsentwicklung findet nach den Regelungen eher im Beratungskon-
text, d. h. im Kontakt zwischen der Fachberatung und den Fachkräften statt. 
Offen bleibt, inwiefern Fachberaterinnen und Fachberater Steuerungsakteure 
für Qualitätssicherung und -entwicklung sind oder inwiefern Fachberatung 
selbst als Maßnahme der Qualitätssicherung verstanden wird. So heißt es etwa 
in Thüringen, dass „die Qualität in den Kindertageseinrichtungen (…) durch die 
Fachberatung sichergestellt“ (§ 4 Abs. 1 ThürKitaVO) wird, wohingegen in Sachsen 
die Fachberatung „Bestandteil der Qualitätssicherung und -entwicklung einer 
jeden Kindertageseinrichtung“ (§ 21 Abs. 3 SächsKitaG) ist.

Neben der Qualitätssicherung gilt es, auch „die pädagogischen Fachkräfte (…) 
bei der Weiterentwicklung der Qualität der frühkindlichen Bildung, Erziehung 
und Betreuung zu unterstützen und dabei aktuelle wissenschaftliche Erkennt-
nisse zu berücksichtigen“ (ThürKitaG § 11 Abs. 2). Hierzu heißt es in Berlin und 
Nordrhein-Westfalen, dass die Fachberatung die Fachkräfte „zu allen für die 
Qualität der Arbeit bedeutsamen Fragen“ (§ 10 Abs. 10 KitaFöG, § 6 Abs. 2 KiBiz) 
berät und unterstützt. Zudem berät sie „beim Einsatz von Instrumenten und 
Verfahren der Evaluation der Arbeit und der systematischen Weiterentwicklung 
der Qualität“ (§ 4 Abs. 4 ThürKitaVO). Als konkrete Maßnahme der „Qualitäts-
sicherung und -entwicklung“ (§ 6 Abs. 1 KiBiz) wird in Nordrhein-Westfalen die 
„Fort- und Weiterbildung zu übergreifenden pädagogischen und organisato-
rischen Fragestellungen“ (ebd.) benannt.

Zusätzlich ist Fachberatung in Evaluationsprozessen der überörtlichen Träger 
eingebunden. So zählt in Nordrhein-Westfalen die „Mitwirkung an überört-
lichen Evaluationen (sowie) überörtlicher Qualitätssicherung und -entwicklung“ 
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(§ 6 Abs. 1 KiBiz) zu den Aufgaben der Fachberatung, und in Hamburg soll die 
Fachberatung bei „Evaluationsvorhaben der Fachbehörde“ (Anl. 3 LRV HH) unter-
stützen.

Vernetzung
Eine weitere Aufgabe von Fachberaterinnen und Fachberatern ist in drei Ländern 
die Vernetzung (HH, NW, TH). Dabei kann zwischen der Netzwerkarbeit für die 
Kita (HH, NW, TH) und der Vernetzung der Fachberatung innerhalb der eigenen 
Berufsgruppe (TH), etwa zur eigenen Weiterentwicklung und -qualifizierung (§ 4 
Abs. 7 ThürKitaVO), unterschieden werden.

Im Hinblick auf die Kitas ist die Fachberatung „im jeweiligen Sozialraum 
vernetzt“ (§ 11 Abs. 2 ThürKitaG). In ihrer Tätigkeit arbeitet sie „mit den für die 
gesundheits-, bau- und feuerpolizeiliche sowie für die schulische Aufsicht zustän-
digen Stellen“ (§ 4 Abs. 5 ThürKitaVO) zusammen. In der Netzwerkarbeit ermög-
licht die Fachberatung die „kooperative Etablierung und Weiterent wicklung 
kommunaler Erziehungs- und Bildungslandschaften“ (§ 4 Abs. 6  ThürKitaVO). 
So trägt die Fachberatung zur Vernetzung der Kita bei und berät diese zu deren 
Netzwerkaktivitäten. Ziel ist es, die „Kooperationen und Vernetzung [der Kitas] 
mit den Einrichtungen und Diensten im Gemeinwesen“ (§ 4 Abs. 4 ThürKitaVO) 
zu fördern. Hierzu zählt auch die Organisation „eines angebots-, einrichtungs-, 
beziehungsweise trägerübergreifenden fachlichen Austauschs“ (§ 6 Abs. 1 KiBiz).

3.5 Fachberatungsressourcen

Zum Umfang des Fachberatungsangebots finden sich in sieben Ländern ent-
sprechende Regelungen (BE, HH, MV, NW, SH, SN, TH), wobei der Großteil der 
Regelungen eher vage bleibt. Fachberatung soll vonseiten der Träger in „ange-
messenem Umfang“ (§ 10 Abs. 10 KitaFöG, § 6 Abs. 2 KiBiz) bereitgestellt bzw. das 
„Angebot einer bedarfsgerechten Fachberatung“ (§ 11 Abs. 1 ThürKitaG) gewähr-
leistet  werden. Dabei soll das Angebot der Fachberatung kontinuierlich bzw. 
regelmäßig wahrgenommen werden können – in Schleswig-Holstein, Sachsen 
und Thüringen.

Lediglich zwei Länder legen konkrete Kennzahlen in Form einer Fachbe-
ratung-Betreuungsplatz-Relation bzw. Fachberatung-Kita-Relation fest: Auf 
ein Fachberatungs-Vollzeitäquivalent entfallen in Mecklenburg-Vorpommern 
1.200 Betreuungsplätze (§ 16 Abs. 3 KiföG). In Hamburg sind für rund 950 Kitas 
(bzw. 70.300 Plätze) knapp 25 Fachberatungs-Vollzeitäquivalente vorgesehen. 
Dies entspricht rein rechnerisch, d.h. ohne Berücksichtigung der Gewichtungsfak-
toren, einer Fachberatung-Kita-Relation von eins zu 41 (bzw. eine Fachberatung-
Betreuungsplatz-Relation von eins zu 3.110; vgl. Anl. 3 LRV HH, eig. Berechnung).
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3.6 Qualifikation von Fachberatung

Sechs Länder nehmen in ihren Regelungen Bezug auf die Qualifikation von 
Fachberaterinnen und Fachberatern (HE, MV, NW, SH, SN, TH). Dabei zeigt sich 
eine große Spannbreite der Qualifikationsanforderungen. Sie reicht von einer 
abgeschlossenen Hochschulausbildung in Verbindung mit einer mehrjährigen, 
einschlägigen Berufserfahrung (SH, SN, TH, MV) über „langjährige Erfahrung (…) 
bei regelmäßiger beruflicher Fort- oder Weiterbildung“ (§ 16 Abs. 1 KiföG) bis 
hin zu einer Qualifizierung, die wenige Tage umfasst (HE). Die Erfüllung dieser 
Qualifikationsanforderungen ist in der Regel eine Voraussetzung für die Landes-
förderung (§ 32b Abs. 1 HKJGB; § 47 Abs. 1 KiBiz).
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4 Fazit

Die Fachberatungssysteme der Bundesländer gestalten sich im Hinblick auf 
Dichte und Detailierungsgrad der rechtlichen Vorgaben sehr heterogen. In der 
Regel fällt Fachberatung in den Zuständigkeitsbereich der Träger von Kinder-
tageseinrichtungen, vereinzelt in den Zuständigkeitsbereich der Jugendämter 
und zuweilen treten die Jugendämter nur dann ein, wenn ein entsprechendes 
Angebot vonseiten der Einrichtungsträger nicht gewährleistet werden kann.

Zielsetzung und Aufgabenspektrum von Fachberatung variieren in den Bun-
desländern erheblich. Sie reichen von einer (vergleichsweise unspezifischen) 
Begleitung und Unterstützung der Fachkräfte über (mehr oder weniger strate-
gische) Personalentwicklung bis hin zur Qualitätssicherung und -entwicklung. 
Insbesondere in Bundesländern mit hoher Regelungsdichte kann Fachberatung 
selbst als eine Maßnahme der Qualitätssicherung und damit nicht nur als Unter-
stützungssystem, sondern auch als „Steuerungsinstrument“ betrachtet werden. 
Dies wird etwa deutlich, wenn Fachberatung für Qualitätssicherung zuständig ist 
und ihre Beratungsleistung an den Bildungs- und Orientierungsplänen der Länder 
auszurichten hat oder in Evaluationsprozessen eingebunden ist.

Mit den Aufgabenzuschreibungen geht auch die Frage einher, inwiefern die 
Fachberatung eine Aufsichtsfunktion ausüben soll. Eine Aufsichtsfunktion wird 
in zwei Bundesländern explizit ausgeschlossen, in den übrigen Ländern gibt es 
hierzu keine spezifischen Regelungen. Steht Begleitung, Unterstützung und Bera-
tung im Mittelpunkt der Tätigkeit, dann kollidiert diese Aufgabenzuschreibung 
möglicherweise mit einer Aufsichtsfunktion. Steht jedoch Qualitätssicherung im 
Mittelpunkt, tritt Fachberatung also für diese „Trägeraufgabe“ ein, wird sie mehr 
oder weniger explizit zum Steuerungsakteur. Damit stellt sich die Frage, inwie-
fern Verantwortung für Qualitätssicherung nicht zugleich von entsprechenden 
Entscheidungs- und Gestaltungsspielräumen flankiert werden muss.

Fachberatung ist aktuell im Hinblick auf Mandat und Lizenz sehr unterschiedlich 
gestaltet. So wird nicht nur die fachliche Begleitung von Fachkräften und Trägern 
als Fachberatung bezeichnet, sondern auch die Beratungsleistungen der Landes-
jugendämter zu Betriebsführung und Betriebserlaubnis. Möglicherweise bedarf 
es künftig einer stärkeren Systematisierung und begrifflichen Ausdifferenzierung; 
aktuell scheinen unter der Bezeichnung „Fachberatung“ sehr unterschiedliche, in 
Teilen konfligierende Verantwortlichkeiten, Aufgabenbereiche und Zielperspekti-
ven subsumiert zu werden. Zugleich liegt wenig systematisches Wissen über die 
konkrete Ausgestaltung von Fachberatung und ihre Gelingensbedingungen vor.

Alles in allem ist zu vermuten, dass Fachberatung als Stützsystem erst am 
Anfang ihrer Verrechtlichung und Institutionalisierung steht. Gleichwohl gilt es 
zu hinterfragen, inwiefern die Heterogenität der derzeit gültigen Regelungen – 
insbesondere im Hinblick auf ihre impliziten Qualitätsstandards – eher zu einer 
Erhöhung regionaler Disparitäten als zu einer Sicherung von Kita-Qualität für 
alle Kinder und damit zu mehr Bildungsgerechtigkeit beitragen kann.
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